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Durchführung des Schulbetriebs  

Die Beschulung ist momentan für die Q1, Q2 und den Jahrgang 10 

möglich. Durch Bildung von Teilgruppen uns Einsatz zusätzlicher 

Lehrkräfte im Jahrgang 10 ist in allen Lerngruppen ein Mindestabstand von 1,5 Metern 

gewährleistet. Alle folgenden Infektionsschutz- und Hygienemaßnahmen sind einzuhalten. 

Zusätzlich werden für die Jahrgänge 5-9 Telearbeitsplätze angeboten. 

 

1. Zuständigkeiten  

Für die Anordnung sämtlicher unmittelbar auf das Infektionsschutzgesetz gestützten Maßnahmen 

(z. B. (Teil-)Schließung einer Schule, Quarantänemaßnahmen von (einzelnen) Schülerinnen und 

Schülern sowie Lehrkräften) sind die Gesundheitsämter zuständig.  

Für die Umsetzung der Infektionsschutz- und der Hygienemaßnahmen in der Schule ist die 

Schulleiterin oder der Schulleiter verantwortlich.  

Die Schulträger sind dafür zuständig, die Ausstattungsgegenstände der Schulgebäude und -

anlagen, die nach den in diesem Plan beschriebenen Maßnahmen an den einzelnen Schulen 

erforderlich sind, wie z. B. Flüssigseife und Einmalhandtücher (Papier oder Stoff), in 

ausreichender Menge bereitzustellen.  

 

2. Hygienemaßnahmen  

Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und sonstige an Schulen tätige Personen dürfen die Schule 

nicht betreten,  

 wenn sie selbst oder Angehörige des gleichen Hausstandes Krankheitssymptome für 

COVID-19, insbesondere Fieber, trockenen Husten (nicht durch chronische 

Erkrankungen verursacht), Verlust des Geschmacks- und Geruchssinns, aufweisen oder  

 solange sie einer individuell angeordneten Absonderung (Quarantäne-Anordnung des 

Gesundheitsamts nach § 30 Infektionsschutzgesetz) unterliegen oder  

 wenn in ihrem Hausstand bei einer Person eine Infektion mit SARS-CoV-2 nach-

gewiesen worden ist und sie sich daher ebenfalls in Quarantäne begeben müssen 

 



(generelle Absonderung nach § 3a Corona-Quarantäneverordnung). Bei Auftreten von 

Symptomen für eine Infektion mit dem Corona-Virus während der Unterrichtszeit sind 

die betreffenden Schülerinnen und Schüler zu isolieren. Die Sorgeberechtigten werden 

ggf. informiert und es wird ihnen empfohlen, mit dem behandelnden Kinderarzt, dem 

Hausarzt oder dem kassenärztlichen Bereitschaftsdienst unter der Telefonnummer 116 

117 Kontakt aufzunehmen.  

 

3. Persönliche Hygienemaßnahmen  

Folgende Hygiene- und Schutzmaßnahmen sind zu ergreifen: 

  

• regelmäßiges Händewaschen (Händewaschen mit Seife für 20 bis 30 Sekunden)  

• Abstandhalten (mindestens 1,5 Meter),  

• Einhaltung der Husten- und Niesetikette (Husten oder Niesen in die Armbeuge oder in 

ein Taschentuch)  

• Verzicht auf Körperkontakt (z. B. persönliche Berührungen, Umarmungen, Hände-

schütteln), sofern sich der Körperkontakt nicht zwingend aus unterrichtlichen oder 

pädagogischen Notwendigkeiten ergibt  

• Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund  

 

Soweit Händewaschen nicht möglich ist, sind die Hände zu desinfizieren. Bei der Verwendung 

von Hände-Desinfektionsmitteln sind die jeweiligen Benutzungshinweise des Herstellers zu 

beachten. Die verwendeten Mittel sollen viruswirksam sein (Wirkbereich mindestens „begrenzt 

viruzid“).  

 

4. Regelungen zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB)  

In den Schulen besteht die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung. Nach 

Möglichkeit sind in allen Jahrgangsstufen medizinische Gesichtsmasken (sog. OP-Masken) zu 

tragen. Auf regelmäßige Maskenpausen (zum Essen und Trinken) und das mindestens tägliche 

Wechseln der Masken ist zu achten.  

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist für alle Personen auf dem Schulgelände 

(Lehrkräfte und weiteres schulisches Personal, Schülerinnen und Schüler, Externe) 

verpflichtend. Diese Pflicht umfasst alle Räume und Begegnungsflächen im Schulgebäude (wie 

z. B. Unterrichtsräume, Fachräume, Turnhallen, Flure, Gänge, Treppenhäuser, Sanitärbereich, 



Pausenverkauf, Mensa und Verwaltungsbereich) und auch im freien Schulgelände (wie z. B. 

Pausenhof, Sportstätten).  

 

Eine Mund-Nasen-Bedeckung muss nicht getragen werden  

• soweit dies zur Nahrungsaufnahme, insbesondere in den Pausenzeiten, erforderlich ist,  

• soweit dies zu schulischen Zwecken erforderlich ist, z.B. während des Ausübens von Sport,  

• von allen Personen, für welche nachweislich aufgrund einer Behinderung oder aus 

gesundheitlichen Gründen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht möglich oder 

unzumutbar ist oder für welche das Abnehmen der Mund-Nasen-Bedeckung zu 

Identifikationszwecken oder zur Kommunikation mit Menschen mit Hörbehinderung oder aus 

sonstigen zwingenden Grün-den erforderlich ist. Sofern die Tatsache, dass aus gesundheitlichen 

Gründen oder wegen einer Behinderung keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden kann, 

für die Schule nicht offenkundig erkennbar ist (z. B. in Fall einer anerkannten 

Schwerbehinderung, die einen oralen Zugang erfordert oder eine Behinderung der Atmung 

ausschließt), ist diese Tatsache durch Vorlage eines ärztlichen Attests nachzuweisen. Das 

ärztliche Attest ist im Original in Papierform vorzulegen. In diesem muss lediglich die Tatsache 

dokumentiert sein, dass keine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden kann, ohne dass die 

medizinische Begründung gegenüber der Schule angegeben wird. Das Attest darf nicht älter als 

drei Monate sein. Bestehen die Gründe, die eine Befreiung von der Pflicht zum Tragen 

rechtfertigen, danach fort, ist ein aktuelles Attest vorzulegen. Die Atteste dürfen nicht zur 

Schüler- oder Lehrerakte genommen werden.  

 

Auch beim Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist unbedingt darauf zu achten, dass die 

vorgegebenen Hygienevorschriften eingehalten werden. Ist eine Schülerin oder ein Schüler aus 

oben genannten Gründen von der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung befreit, 

können zusätzlich besondere Schutzmaßnahmen ergriffen werden, z.B. in dem der 

Mindestabstand von 1,5 m bei der Sitzordnung berücksichtigt wird. Das Risiko, eine andere 

Person über eine Tröpfcheninfektion anzustecken, kann so verringert werden. Das Tragen einer 

Mund-Nasen-Bedeckung darf auch außerhalb der Orte mit Maskenpflicht nicht untersagt 

werden.  

5. Raumhygiene  

Die Maßnahmen beziehen sich nicht nur auf Klassenräume, sondern auf alle Räume. So sind z. 

B. auch für Lehrerzimmer, Sekretariate oder Versammlungsräume organisatorische Maßnahmen 

zu ergreifen, die eine bestmögliche Umsetzung von Hygieneregeln er-möglichen.  



Lüften:  

Ein regelmäßiger Luftaustausch ist eine wesentliche Maßnahme zur Verhinderung einer 

Infektion. Es ist daher auf eine intensive Lüftung der Räume zu achten. Alle 20 Minuten ist eine 

Stoßlüftung bzw. Querlüftung durch vollständig geöffnete Fenster über die Dauer von 3 bis 5 

Minuten vorzunehmen. Die notwendige Lüftungsdauer ergibt sich aus der Größe des Raums, der 

Anzahl, der sich darin aufhaltenden Personen, der Größe der Fensteröffnung und der 

Temperaturdifferenz zwischen Innen und Außen. Eine Kipplüftung ist weitgehend wirkungslos, 

weil durch sie kaum Luft ausgetauscht wird. Klassenräume sind zusätzlich bereits vor der 

Benutzung zu lüften, insbesondere dann, wenn sich andere Klassen dort aufgehalten haben.  

Ist eine Stoßlüftung oder Querlüftung nicht möglich, weil z. B. die Fenster nicht vollständig 

geöffnet werden können, muss durch längere Lüftungszeit und Öffnen von Türen ein aus-

reichender Luftaustausch ermöglicht werden. Bei Räumen ohne zu öffnende Fenster o-der mit 

raumlufttechnischen Anlagen ohne oder mit zu geringer Frischluftzufuhr hat die Schulleiterin 

bzw. der Schulleiter mit dem zuständigen Schulträger geeignete Maßnah-men zu treffen (z. B. 

zeitweise Öffnung an sich verschlossener Fenster). In jedem Fall darf hierbei keine ursprünglich 

gewährleistete Absturzsicherung ohne entsprechende Kompensation aufgegeben werden.  

Die Kohlendioxid-Konzentration in Räumen korreliert mit der Aerosolkonzentration in  

Innenräumen. Deshalb eignen sich CO2-Ampeln oder CO2-Apps dazu, beim fachgerechten 

Lüften zu unterstützen.  

6. Reinigung:  

Generell nimmt die Infektiosität von Coronaviren auf unbelebten Oberflächen in Abhängigkeit 

von Material- und Umweltbedingungen wie Temperatur und Feuchtigkeit rasch ab.  

Dennoch steht in der Schule die Reinigung von Oberflächen im Vordergrund. Dies gilt auch für 

Oberflächen, welchen antimikrobielle Eigenschaften zugeschrieben werden. Auch hier sollen 

Sekrete und Verschmutzungen mechanisch entfernt werden.  

Auf eine regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes ist zu achten. Sicherzustellen sind folgende 

Punkte:  

• Regelmäßige Oberflächenreinigung, insbesondere der Handkontaktflächen (z. B. 

Türklinken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe) zu Beginn oder Ende des Schultages 

bzw. bei starker (sichtbarer) Kontamination auch anlassbezogen zwischendurch.  

• Eine routinemäßige Flächendesinfektion in Schulen wird auch in der jetzigen COVID-19-

Pandemie durch das RKI nicht empfohlen. Hier ist die angemessene Reinigung völlig 

ausreichend. Eine darüberhinausgehende Desinfektion von Oberflächen kann in 

bestimmten Situationen (z. B. Kontamination mit Körperausscheidungen wie Blut, 



Erbrochenem oder Stuhl) jedoch zweckmäßig sein. Wird eine Desinfektion im Einzelfall 

als notwendig erachtet, so sollte diese generell als Wischdesinfektion durchgeführt 

werden. Eine Sprühdesinfektion, d. h. die Benetzung der Oberfläche ohne mechanische 

Einwirkung, ist weniger effektiv und auch aus Arbeitsschutzgründen bedenklich, weil 

Desinfektionsmittel eingeatmet werden können. Auch Raumbegasungen zur Desinfektion 

sind hier grundsätzlich nicht angezeigt.  

• Keine Reinigung mit Hochdruckreinigern durchführen (wegen Aerosolbildung).  

• Die gemeinsame Nutzung von Gegenständen sollte möglichst vermieden wer-den (kein 

Austausch von Arbeitsmitteln, Stiften, Linealen o. Ä.). Sollte in be-stimmten Situationen aus 

pädagogisch-didaktischen Gründen eine gemein-same Nutzung von Gegenständen unvermeidbar 

sein (z. B. im naturwissenschaftlichen Unterricht), so muss zu Beginn und am Ende der Aktivität 

ein gründliches Händewaschen erfolgen und währenddessen die Berührung von Augen, Mund 

und Nase vermieden werden.  

• Bei der Benutzung von Computerräumen sowie bei der Nutzung von Tablets sollen die Geräte 

(insbesondere Tastatur und Maus) grundsätzlich nach jeder Benutzung mit handelsüblichen 

milden Reinigungsmitteln oder Reinigungstüchern gereinigt werden. Soweit dies aufgrund der 

Besonderheiten der Geräte o. Ä. nicht möglich ist, müssen vor und nach der Benutzung die 

Hände gründlich mit Seife gewaschen werden, und die Benutzer sollen darauf hingewiesen 

werden, dass in diesem Fall insbesondere die Vorgaben zur persönlichen Hygiene (Vermeidung 

des Berührens von Augen, Nase, Mund) eingehalten wer-den.  

 

7. Hygiene im Sanitärbereich  

Ansammlungen von Personen im Sanitärbereich sind zu vermeiden.  

Flüssigseifenspender und Händetrockenmöglichkeiten (Einmalhandtücher) sind in einem 

Umfang bereitzustellen und zu ergänzen, der es ermöglicht, eine regelmäßige und sachgemäße 

Händehygiene durchzuführen. Entsprechende Anleitungen für eine sach-gemäße 

Händedesinfektion sind in den Sanitärbereichen auszuhängen. Bei Endlostuch-rollen ist die 

Funktionsfähigkeit sicherzustellen. Nicht zulässig sind Gemeinschaftshand-tücher oder -seifen. 

Trockengebläse sind außer Betrieb zu nehmen, soweit sie nicht über eine HEPA-Filterung 

verfügen.  

Auffangbehälter für Einmalhandtücher sind vorzuhalten und eine hygienisch sichere 

Müllentsorgung ist sicherzustellen.  

 

8. Mindestabstand  



Der Mindestabstand von 1,5m ist immer einzuhalten. Durch die Definition von Gruppen in fester 

Zusammensetzung (Kohorten bzw. konstante Lerngruppen) lassen sich im Infektionsfall die 

Kontakte und Infektionswege wirksam nachverfolgen. Damit wird angestrebt, dass sich 

Quarantänebestimmungen im Infektionsfall nicht auf die gesamte Schule auswirken, sondern nur 

auf die Kohorten, innerhalb derer ein Infektionsrisiko bestanden haben könnte. Somit ist auch 

das Betreten der Mensa nur in teilgruppen erlaubt. Auch im Schulgebäude und auf dem 

Schulgelände soll auf einen Mindestabstand von 1,5 Metern geachtet werden, u. a. in den Fluren, 

Treppenhäusern, beim Pausenverkauf und im Sanitärbereich sowie bei Konferenzen, im 

Lehrerzimmer, bei Besprechungen und Versammlungen. Im Grundschulbereich kann innerhalb 

der Kohorte auf dem Pausenhof davon abgewichen werden.  

 

Um einer Ausbreitung von möglichen Infektionen vorzubeugen, ist die Zahl der bei einem 

Infektionsfall relevanten Kontaktpersonen auf das notwendige Maß zu begrenzen. Um 

Infektionsketten nachvollziehen zu können, soll einer Durchmischung von Gruppen im Rahmen 

der Möglichkeiten vorgebeugt werden, indem feste Gruppen beibehalten werden.  

Daraus folgt: 

• Es findet keine jahrgangsübergreifenden Durchmischung der Lerngruppen statt. 

Ausnahme: WP1 und  klassenübergreifender Fremdsprachenunterricht /Latein; 

Französisch). Bitte hier die SuS klassenspezifisch zusammensetzen.   

• In den Klassen- und Kursräumen wird eine feste Sitzordnung eingehalten. 

• Die äußere Differenzierung findet nur klassenspezifisch statt. 

• Soweit schulorganisatorisch möglich, soll auf einen Wechsel der Unterrichtsräume von 

Schülerinnen und Schülern verzichtet werden; die Nutzung von Fachräumen (z. B. 

Biologie, Chemie, Physik, Musik, Kunst, Sport) ist jedoch möglich.  

• Weiterhin besteht in den Pausen eine feste Zuordnungen von Aufenthaltsbereichen für 

feste Gruppen auf dem Pausenhof. Die Pause kann auch im Klassenzimmer erfolgen;  

•  Bitte die Wegeführung mit Bodenmarkierungen beachten. 

 



6. Dokumentation und Nachverfolgung  

Zentral in der Bekämpfung jeder Pandemie ist das Unterbrechen der Infektionsketten.  

Um im Falle einer Infektion bzw. eines Verdachtsfalls ein konsequentes Kontaktmanagement 

durch das Gesundheitsamt zu ermöglichen, ist auf eine hinreichende Dokumentation in Bezug 

auf die in der Schule jeweils anwesenden Personen durch die Sitzpläne zu gewährleisten.   

 

8. Infektionsschutz beim Sport- und Musikunterricht  

Sportunterricht und Musikunterricht können nach den geltenden Sonderbestimmungen 

stattfinden. in der Anlage beigefügten Grund-sätzen stattfinden.  

 

8. Schulverpflegung und Nahrungsmittelzubereitung  

Die Mensa kann eine Verpflegung vor Ort unter strengen Anforderungen anbieten.  

Bei der Verarbeitung und Ausgabe von Lebensmitteln ist auf strenge Hygiene zu achten.  

Die Mensa ist jeweils nur für Schülerinnen und Schüler einer Lerngruppe geöffnet. Dabei sind 

strikte Abstandsregeln zwischen den Lerngruppen einzuhalten. Am Eingang der Mensa besteht 

die Möglichkeit zur Handdesinfektion.  

 

9. Erste Hilfe und Schulsanitätsdienst  

Insbesondere bei Maßnahmen der Ersten Hilfe kann ein Mindestabstand von 1,5 Metern häufig 

nicht eingehalten werden. Hierfür sollten außer den üblichen Erste-Hilfe-Materialien geeignete 

Schutzmasken sowie Einmalhandschuhe und ggf. eine Beatmungsmaske mit Ventil als 

Beatmungshilfe für die Atemspende bei der Reanimation im Notfallkoffer vorgehalten werden, 

die nach der Verwendung entsprechend ersetzt bzw. gereinigt und aufbereitet werden.  

Im Rahmen der Wiederbelebungsmaßnahme liegt es im Ermessen der handelnden Personen, zum 

Zweck des Eigenschutzes insbesondere bei unbekannten Hilfebedürftigen notfalls auf die 

Beatmung zu verzichten.  

Für die Ausstattung des Notfallkoffers und den Ersatz verbrauchter Materialien ist der 

Schulträger zuständig.  

Sowohl die Ersthelferin oder der Ersthelfer als auch die hilfebedürftige Person sollten – soweit 

möglich – eine geeignete Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Die Ersthelferin oder der Ersthelfer 

muss darüber hinaus Einmalhandschuhe zum Eigenschutz tragen. Im Fall einer Atemspende wird 

die Verwendung einer Beatmungshilfe empfohlen.  

Besondere Bedeutung haben die allgemeinen Hygieneregeln (hygienisches Händewaschen oder 

ggf. Hände desinfizieren, Husten- und Nies-Etikette) für die Ersthelfenden.  


